
2J2 zes, sondern gerade auch aus der konkreten Kenntnis der Produktion und ihrer 
Bedingungen, könnte für eine Stärkung der Innovationsfunktion des Betriebsbeauf­
tragten eine nicht unerhebliche Bedeutung haben. Im übrigen kann ein wirksamer 
Umweltschutz nur realisiert werden, wenn er nicht nur als Chefsache, sondern auch 
als Querschnittsaufgabe durch alle Bereiche wie auch auf allen Ebenen der Unter­
nehmung einschließlich der Beschäftigten und ihrer Vertretungen verstanden 
wird.76 

Grenzen der Internalisierung des Umweltschutzes durch Betriebsbeauftragte sind 
schließlich gegeben durch die rechtlichen Restriktionen, die an deren Bestellung 
geknüpft sind. Umweltbelastungen, die nicht durch sie erfaßt werden, fallen nicht in 
den Aufgabenbereich des Betriebsbeauftragten. Flächenverbrauch, Verkehrsbela­
stungen durch Transporte und die klimarelevanten COz-Emissionen aus dem Ver­
brauch fossiler Energieträger sind solche umweltschädigenden Faktoren. Es stellt 
sich die Frage, ob eine Überwindung der anlagen- und erzeugnisgebundenen recht­
lichen Voraussetzungen des Betriebsbeauftragten und damit eine »Erweiterung des 
Aufgabenfeldes auf den gesamten umweltrelevanten Aktionsbereich der Unterneh­
mung«77 eine sinnvolle Perspektive sein kann. 
Ob die Einfügung des § pa BImSchG an der Schnittstelle zwischen Außenkontrolle 
gern. § 52 und Binnensteuerung durch die §§ 53 H. den damit verbundenen Erwar­
tungen auf Verbesserung der Behörden- wie der Verstärkung der Eigenüberwachung 
gerecht werden kann, darf zumindest unter den gegebenen Rahmenbedingungen 
bezweifelt werden. Er kann als ein erster, zaghafter Schritt in Richtung Institutiona­
lisierung eines Umweltdirektors verstanden werden. Eine ökologisch orientierte 
Unternehmensführung wird damit allein nicht erreicht. Dazu bedarf es einer weit 
über die Anforderungen des § 52 Abs. 2 BlmSchG hinausgehenden Ergänzung der 
ökonomischen Buchführung und Bilanzierung nach dem Dritten Buch des HGB um 
die gesetzliche und normierte Pflicht einer Öko-Bilanzierung mit Berichterstattung, 
Prüfungs- und Offenlegungspflichten. 

Helmut Kramer 
Ein vielseitiger Jurist 
Willi Geiger (I909-I994) 

Am 19.Januar 1994 verstarb in Karlsruhe im Alter von 84 Jahren Bundesverfas­
sungsrichter a. D., Senatspräsident am Bundesgerichtshof a. D. Professor Dr. Willi 
Geiger. Geiger gehörte sowohl dem Bundesgerichtshof (ab 1950, ab 19P als Senats­
präsident) als auch dem Bundesverfassungsgericht (10 Jahre lang in dieser Doppel­
funktion) als »Mann der ersten Stunde« I an. Sowohl von der 26jährigen Amtsdauer 

(1951-1977) als auch vom Einfluß her gehörte er zu den bedeutendsten Richtern des 

76 Siehe dazu Pfrzem, R. (1992): Ökologische Unternehmenspolitik: Ziele, Methoden, Instrumente, in: 
Glauber, H. u. Pfnem, R. (Hrsg.), Ökologisch Wirtschaften. Erfahrungen, Strategien, Modelle, Frank­
furt a. M., S. 91-113; Schrmdt E. (1992): Natur am Verhandlungstisch - D,e okologische Verantwortung 
der Sozialpartner, ebd., S. '43-1 jO. 

77 Hopfenbeck, W. (1990): Umweltonentiertes Management und Marketing. Konzepte-Inslrumente-Pra­
xisbeispiele. Landsbergi lech, 5. 386. 

I So Hans Jochen Vogel zum 70. Geburtstag Willi Geigers in: »Recht - Informationen des BMJ « 
Nr. 4h979. Zum Bundesverfassungsric.hter war Geiger auf Vorschlag der CSU gewählt worden. 
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Bundesverfassungsgerichts. Man nannte ihn gern den »heimlichen Vorsitzenden« des 
Zweiten Senats oder auch einfach den »starken Mann in Karlsruhe«. 
Geiger wird von denen, die ihn kannten, als eindrucksvolle Persönlichkeit geschil­
dert, als Mann mit für sich einnehmendem Auftreten, angenehm im Umgang mit 
seinen Mitarbeitern. Allerdings haben sich in der Person Geigers die juristische Zeit­
geschichte und eine Richterkarriere in ganz besonderer Weise verknüpft. 
In seiner rechtswissenschaftlichen Doktorarbeit von 19412 schrieb er über den Arier­
paragraphen, durch den jüdische Journalisten allein wegen ihrer Abstammung 
Berufsverbot erhielten: »Die Vorschrift hat mit einem Schlag den übermächtigen, 
volksschädigenden und kulturverletzenden Einfluß der jüdischen Rasse auf dem Ge­
biet der Presse beseitigt«l . Doch forderte er gegen »Fremdvölkische« nicht nur 
Berufsverbote. Als Staatsanwalt am Sondergericht Bamberg erwirkte er mindestens 
fünf Todesurteile4• So verhängte das Sondergericht am 24.2.1942 auf seinen Antrag 
ein Todesurteil gegen einen polnischen »Gastarbeiter«, der das Taschenmesser gezo­
gen hatte, als sechs bis acht junge deutsche Burschen ihn aus einer Gaststätte zerrten. 
Schon im Herbst 1941 hatte er beim Sondergericht einen 18jährigen Polen wegen 
sexueller Handlungen mit einer Minderjährigen als» Volksschädling« zum Tode ver­
urteilen lassen, als »volksfremde Person«, die ausgemerzt werden müsse. Drei Jahre 
Zuchthaus beantragte er mit Erfolg gegen einen Kaufmann, der laut Anklageschrift 
»gehässige, hetzerische und von niedriger Gesinnung zeugende Äußerungen über 
leitende Persönlichkeiten des Staates und der NSDAP« gemacht hatte. Der Ange­
klagte hatte Hider als »Nazi-Schwein« bezeichnet und den Vorwurf des verbreche­
rischen Überfalls auf andere Völker erhoben. Die juristischen Fähigkeiten Geigers 
hatte man übrigens schon damals rasch erkannt: im Mai 1938 zum Landgerichtsrat 
befördert, hatte man ihn bereits im Herbst 1938 als Hilfsrichter an das Oberlandes­
gericht Bamberg geholt und später außerdem als Referendararbeitsgemeinschaftslei­
ter und Mitglied des Prüfungsamtes eingesetzt. 
Sollte man die Vergangenheit aber nicht wenigstens bei denen ruhen lassen, die sich 
nach dem von ihnen nicht vorausgesehenen »Zusammenbruch« bewährt haben? Der 
Einwand verkennt den Begriff der Bewährung doppelt. Zum einen kann in den 
Bewährungsstatus wohl nur der versetzt werden, dessen Schuld festgestellt oder 
wenigstens informell einmal offen thematisiert worden ist. Unter Geiger und seinen 
Protagonisten war es aber von Anbeginn ausgemacht, daß da nichts nachzufragen sei 
und nicht gefragt werden durfte. Und zum anderen verleiht der Bewährungsstatus 
keinen Anspruch darauf, alsbald nach bedenkenfreier juristischen Unterstützung des 
NS-Regimes gewissermaßen mit »fliegendem Start« in einflußreiche hohe und höch­
ste staatliche Positionen befördert zu werden. 
Den damals ohnehin noch zaghaften Ansätzen zu einer Aufarbeitung der Justizver­
gangenheit trat Geiger in einem Festvortrag zum 50 . Gründungstag des Deutschen 

2 Will i Geiger, Die Rechtsstellung des Schriftleiters nach dem Gesetz vom 4. Oktober 1933, Buske Verlag, 
Darmstadt/Lelpzig 1941. Doktorvater war Professor Wilhelm Lafor"', Wurz burg. 

3 Geiger (Fn. 2), S.9, 39; vgl. auch das Vorwort. 
4 VgJ. Kramer, in: Festschrift fur Richard Schmid, Baden-Baden 1985, S. 113 f.; Heinrich Hannover/Gunter 

WallraH, Die unheimliche Republik, Hamburg 1982, S. 62 ff; Scpp Beranek, in : Frankenpost Nr. 246 v. 
23. 10. 1981. 

DRiZ 1959, S. 336, 339, 34 I. Der Aufruf zur Geschlossenheit kam nicht von ungefahr. Nach Enthullungen 
durch die DDR wurden ab 1957/ 58 auch in den westdeutschen Medien d .. personellen Kominuitaten in 
der Richterschaft heftiger Kritik unterzogen. In den parlamentarischen Gremien wurde eine Gesetzesän­
derung diskutiert, wonach erheblich belastete Richter und Staatsanwalte in den Ruhestand versetzt oder 
gar en tlassen werden konnten. Das fuhrte schließlich zu der fur die Betroffenen überaus großzugigen 
Vorschrift des § 116 DRiG. Vgl. dazu Klaus-Detlev Godau-Schuttke, Ich habe nur dem Recht gedient . Die 
»Renazlfizierung« der Schleswig-Holsteinschen Justiz nach 1945, Baden-Baden 1993, S. 23. 

6 Anspielung auf Außerungen des Generalbundesanwalts Max Gude. 
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234 Richterbundes in Würzburg entgegen 5• Niemand sei legitimiert, für andere, seine 
Kollegen, ein Schuldbekenntnis abzulegen. Selbst die bloße Andeutung6

, jemand 
vermisse das Schuldbekenntnis seiner Standesgenossen, überschreite die Grenze des 
moralisch und juristisch Unanfechtbaren. Zur Kenntnis nehmen solle man endlich 
die große Zahl der Richter, die in der NS-Zeit nicht nur vorbildlich in ihrer Art 
gewirkt, sondern sich mutig exponiert hätten. Vorbildlich bleibe auch das Reichsge­
richt, das in den Jahren 1933 bis 1945 unentwegt der Verwirklichung des Rechts 
gedient habe, abgesehen von Urteilen, die allein auf personelle Veränderungen nach 
1933 zurückzuführen seien7• 

Ersichtlich die kritische Studentenbewegung im Blick, bezweifelte Geiger, daß die, 
»die so laut anklagten«, damals besser abgeschnitten hätten. Gewiß sei aber, so seine 
selbstbewußte Feststellung, daß, wer als Richter damals Erfahrungen gemacht habe, 
daraus gelernt habe. Auf dem nahezu höchsten Richterstuhl ein Mann der Selbstge­
rechtigkeit? Woher aber nahm ein so mit den gegen die »Fremdvölkischen« began­
genen Verbrechen konfrontierter Mann die Unbefangenheit, wie ein Unbeteiligter 
über eben diese Verbrechen zu schreiben, nämlich in einer Rezension über das Buch 
von Diemut Majer »Fremdvölkische im Dritten Reich ?«8 Allerdings, so urteilte er 
damals, sei es die Frage, ob es erlaubt sei, »dieses verbrecherische Regime, das sich 
des Staatsapparates und aller staatlichen Macht bemächtigt hatte, mit Deutschland, 
mit dem Staat zu identifizieren«. Das Wort vom »anderen Deutschland« brächte die 

Männer des 20. Juli 1944 in die ihnen gemäße Rolle der Verteidiger Deutschlands und 
rehabilitiere auch diejenigen, »die überzeugt waren, im Krieg Heimat, Familie, Volk 
und Staat und eben nicht Hitler und seine Verbrechen und das verbrecherische Re­
gime zu verteidigen«. 
Die künstliche Trennung von Staat und NS-Regime diente also dazu, Geigers aktive 
Rolle im Dritten Reich als unproblematisch erscheinen zu lassen9 . Jedenfalls trat 
Geiger nach dem 8. Mai 1945 zum Rechtsstaat über. Noch wenige Jahre zuvor war er 
der »Liberalistischen Geisteshaltung« entgegengetreten, mit ihrem verächtlichen 
Glauben, »man müsse die Menschenrechte, die Grundrechte des Bürgers, vor der 
Willkür der Allmacht des Staates schützen« 10. Bereits im Jahre 1949 - vorher noch in 
Bamberg zum Oberlandesgerichtsrat ernannt - wurde aus dem Verächter der Men­
schenrechte der Leiter des Verfassungsreferates des Bundesjustizministeriums. 
Die Problematik verschärft sich noch, wenn man weitere Entscheidungen und An­
sichten von Willi Geiger aus totalitärer und demokratischer Zeit gegenüberstellt. 
Woher bezog er, der als immerhin bereits pjähriger Berufsverbote ausschließlich 
wegen der jüdischen Rasseeigenschaft für rechtens erklärt und an der »Ausmerzung« 
eines »volksfremden« Polen mitgewirkt hatte, die moralische Legitimation etwa zu 
dem Extremistenbeschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 22. 5. 1975 I I, der bei 
Beamtenanwärtern Gesinnungsprüfungen rechtfertigte und auf dessen Grundlage 
später auch sog. Jugendsünden als Ausschlußgrund für den Eintritt in den Staats­
dienst erklärt wurden? 

7 S. Fn 5· 
8 Boppard '981 (Neuauflage 1993) - Rezension Wilh Geiger in: Die Zeit v. 1 I. 9.1981. 
9 Auf die Annahme einer UnabhangIgkeit des Beamtenrechtsverhaltnisses vom Wechsel der Staatsform bei 

scharfer Trennung von Recht und Politik stutzte sich dIe Kontmuitatsthese, mit der der Große Senat des 
BGH unter Vorsitz des BGH-Prasidenten Hermann Welnkauff (vormals RelChgsgerichtsrat) und unter 
MItwirkung des Senatspnisidenten am BGH Willi GeIger in dem Beschluß vom 20.5. '954 in scharfer 
Entgegensetzung zum BundesverfassungsgerIcht dIe VerfassungswidrIgkelt des Gesetzes zu Art. '3' GG 
reklamierte. Vgl. dazu Michael Kirn, Verfassungsumsturz oder Rechtskontinuitat? Berlin '972, 
S. 21 4 ff. 

10 Willi Geiger, Die Rechtsstellung des SchrIftleiters nach dem Gesetz vom 4. Oktober '933, S. VIII. 
I' BVerfGE 39, 334 - Geiger war BerIchterstatter. 
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Das Vertrauen vor allem der 68er-Generation in die Bereitschaft unserer Justiz zur 
Selbstprüfung wurde zusätzlich erschüttert, als in einem weiteren Berufsverbotever­
fahren der betroffene angehende Jurist in einem Ablehnungsgesuch umgekehrt die 
juristische Vergangenheit Geigers zur Prüfung steHte. In jenem Verfahren ging es 
darum, ob der Betroffene wenigstens seine juristische Ausbildung, durch Aufnahme 
in den Vorbereitungsdienst, abschließen durfte. Seine Verfassungsbeschwerde wurde 
zurückgewiesen. Das auf die Dissertation Geigers gestützte Ablehnungsgesuch 
wurde nicht nur als unzulässig, sondern - ohne ein Wort der inhaltlichen Begrün­
dung - auch für unbegründet erklärt; ein Anlaß zur Annahme der Besorgnis der 
Befangenheit sei nicht gegeben 12. Martin Hirsch, einen sonst meist unerschrockenen 
Vorkämpfer der Aufarbeitung, muß es hart angekommen sein, seine Unterschrift 
unter diesen Beschluß zu setzen. 
Es gehört zu dem Rätselhaften, daß willfährige Juristen der NS-Zeit im Vergleich zu 
ihren unbelasteten Kollegen in der Bundesrepublik unauffällig funktioniert haben 
und daß sich handfeste Unterscheidungsmerkmale nicht ausmachen lassen. Dennoch 
sollte man neben dem überwiegend von Geiger formulierten kämpferischen Extre­
mistenbeschluß von 1975 einige wichtige andere Entscheidungen und Schachzüge 
nicht übersehen, mit denen Geiger die Verfassungsentwicklung der Bundesrepublik 
stark beeinflußt hat. 
In dem Streit um die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik versuchte Geiger auf 
ungewöhnliche Weise - nämlich in einem damals noch nicht statthaften Sondervo­
turn - den Plenarbeschluß des Bundesverfassungsgerichts vorn 8.12.1952 1

) abzu­
schwächen, der den EVG-Vertrag und damit die Wiederbewaffnung der Bundeswehr 
hätte gefährden können. 
Das Grundvertrags-Urteil vom 31. 7. 1973 '1 mit seinen ungewöhnlichen Auflagen an 
die Politiker bei völkerrechtlichen Entscheidungen wird von vielen Beobachtern der 
beherrschenden Stellung Geigers im Zweiten Senat zugeschrieben. Es postulierte die 
Fortexistenz des Deutschen Reiches und setzte die Grenze zwischen der Bundesre­
publik und der DDR der zwischen Bundesländern gleich . 
Als strenger Katholik und Kirchenmann 11 fungierte Geiger in Karlsruhe eher als 
Partei denn als Richter l6. Natürlich stimmte er gegen das Konkordatsurteil". Daß 
die Zulassung der Gemeinschaftsschule (in Niedersachsen) als Regelschule, anstelle 
der konfessionellen Schulgliederung das Grundgesetz nicht verletze, wollte nicht in 
seinen Kopf. Die kirchlichen Betriebe - z. B. Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten 
- wurden, auch wenn sie mit der Seelsorge praktisch nichts zu tun hatten, in dem 
Beschluß vom 1 I. 10. 1977'8 bei nahezu unbegrenzter Regelungsgewalt der Kirchen 
weitgehend zu verfassungsrechtlich rechtsfreien Räumen erklärt, mit der Folge, daß 
den Bediensteten die wichtigsten Mitbestimmungsrechte aberkannt wurden. Von 
den Erfordernissen des heutigen Krankenhausbetriebs als hochspezialisierte Organi­
sations- und Funktionseinheit ist in der soziologisch durch nichts untermauerten 

12 Vgl. KJ 1976, S. 31 I H. mit Anm. Joachim Pereis - Fall Hans Michael Empell. 
13 BVerfGE 2, 79. - GeIger ließ das Sondervotum im »BundesanzeIger« veroffentliehen, vgl. F. K. Fromme, 

in: Jahrbuch des offentliehen Rechts der Gegenwart, Bd. 32 (1978), S.68. 
14 BVerfGE 36, l. 

'5 Geiger war u. a. Mitglied des PraSldiums des 81. Deutschen Katholikemages 1966 und engagierte sich als 
Mitglied der Gemeinsamen Synode der BISturner In der Bundesrepublik. 

16 Als Schrift eines [nteressenvertreters liest sich die Abhandlung Geigers »Die Rechtsprechung des Bun­
desverfass ungsgerichts zum kirchhchen Selbstbestimmungsrecht_, in : Zeit schrift für evangelisches Kir­
chenrecht 1981, S. rs6ff. 

'7 BVerfGE 6,3°9. - Auch hier brachte er, durch Versand von Kopien, seine abweichende MeInung an die 
Öffentlichkeit, vgl. F. K. Fromme (Fn. 13), S. 68. 

18 BVerfGE 46, 72. 
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2J6 Entscheidung ebensowenig die Rede wie von der Tatsache, daß sowohl ein Großteil 
des Personals der kirchlichen Krankenhäuser als auch der Patienten mit der Glau­
bensrichtung des Krankenhausträgers nichts zu tun haben und daß die kirchlichen 
Krankenhäuser zum weitaus überwiegenden Teil vom Staat subventioniert werden. 
Dagegen wird unterstellt, daß in Krankenhäusern mit kirchlicher Trägerschaft die 
»Sorge um das geistig-geistliche Wohl der Kranken« und »die spezifisch religiöse 
karitative Tätigkeit die Behandlung der Kranken durchdringt« 19 . Als Berichterstatter 
hatte Geiger erreicht, daß das Verfahren noch kurz vor seiner Pensionierung Ende 
Oktober 1977 entschieden wurde und damit der auch später kirchenfreundlichen 
und arbeitnehmerfeindlichen Kirchenrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
der Weg geebnet wurde'°. 
Unkorrigierbar war die weltanschauliche Festlegung Geigers auch bei Fragen der 
Schwangerschaftsunterbrechung. Von der Zurückhaltung und Mäßigung, die er in 
dem Berufsverbotebeschluß anderen verordnet hatte, sah er sich hier entbunden. Der 
Bundesregierung warf er sinngemäß vor, ihren Eid auf die Verfassung zu brechen, 
wenn sie nicht in allen ihren Handlungen und Äußerungen auch die straflose Abtrei­
bung als stets »rechtswidrig« bezeichne. Jeder Abbruch stelle »die vorsätzliche und 
direkte Tötung eines ,Unschuldigen«< dar". Wußte er noch, was vorsätzliches Getö­
tetwerden durch das Fallbeil für junge Menschen bedeutet? Ähnlich wie Ernst 
Wolfgang Böckenförde - der sich aber immerhin zum Austritt aus dem Verein genö­
tigt sah - gehörte Geiger der konservativen Juristenvereinigung »Lebensrecht e. Y.« 
aVL) an, die zur Koordination der juristischen Bemühungen um eine Verschärfung 
des § 218 StGB beitragen soll22. 
Was sagt uns die Lebensgeschichte von Willi Geiger? In erster Linie konfrontiert sie 
uns mit der Frage nach dem, was den »guten Juristen« ausmacht. Wie sehr man diese 
Fragestellung verfehlen kann, belegt ein Ausspruch, in dem ausgerechnet Geiger als 
Kronzeuge für das Ideal eines Richters bemüht wird'): »Unabhängigkeit des Rich­
ters sei ,in erster Linie eine Frage seiner Persönlichkeit und seines Charakters<, eine­
wie der frühere Bundesverfassungsrichter Geiger einmal gesagt hat - ,geistige, ethi­
sche, willentliche, zuchtvolle Anstrengung<<<'4. Die Nachrufe auf Geiger sind nicht 
gerade ein Vorbild für unsere Pressekultur: F. K. Fromme übergeht die Tätigkeit 
Geigers am Sondergericht mit völligem Stillschweigen'5. Und selbst Helmut Ker­
scher,6 wagt die NS-Belastung nur indirekt mit einem Hinweis auf eine »Polemik« in 
einer anderen Zeitschrift'7 einzuführen. 
Wer aber steht hinter dem zum 75. Geburtstag Willi Geigers in der Deutschen Na­
tionalzeitung vom 1.6.1984 anonym erschienenen ausführlichen GlÜckwunsch,8. 

19 BVerfGE 46, 88, 95. 
20 Vgl. BVerfGE 5), )66 mit abw. Meinung von Rottmann; BVerfGE 57, 220; BVerfGE 70, 1}8; BVerfG 

NJW '98), S. 2570. 
21 FamRZ 1986, S. 1, 5. 
22 Vgl. Mechthild Bock u. a., Vorsicht »Lebensschutzer«, Hamburg '99', S. 78 H. 
2) Prasldent des Oberlandesgerichts Celle Dr. Harald Franzki in einer Amtselnfuhrungsrede In Luneburg 

am 5.).1986, in: Drucksache des Nds. Landtages Nr. 10/ 6065. 
24 So Willi Geiger in: DRiZ 1979, S. 66. 
25 FAZ vom 26. 1. t994 . - Dagegen erwahnt er die Mititarzeit GeIgers Im 2. Weltkrieg. 
26 SZ vom 26. I. 1994. 
27 Vgl. Otto Kohler, Die Zeit v. )1.8.199°. 
28 »Ein Richter alter Schule. Zum 75. Geburtstag von Prof. Geiger. Professor Dr. Willi Geiger, Bundesver­

fassungsrichter a.D., vollendete letzt in Karlsruhe sein 75. Lebensjahr. In Neustadt a. d. H ardt (jetzt 
Weinstraße) geboren, studierte Geiger RechtswIssenschaften in Mimchen und WiJrzburg. Als Landge­
richtsrat (ab 19)8) hat er am Landgericht und zeitweise am Oberlandesgericht Bamberg erste MerIten 
erworben. Seit 1940 leitete er die Referendarausbildung und war Mitglied des Prufungsamtes. Ein Jahr 
spater mußte er einrucken und geriet zuletzt als Oberfahnrich in Gefangenschaft. Eine Verwundung 
führte zur fruhen Entlassung. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1994-2-232 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 06:16:18. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1994-2-232


Die Diktion weist auf einen VerfassungsrechtIer, die mitgeteilten Informationen deu ­
ten auf einen mit den Interna und der Literatur wohlvertrauten Verfasser hin. Ein 
besonderes Lob gilt der »s treng verfassungskonformen« Auslegung in dem Grund­
lagen-Urteil, »derzufolge das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 fortbesteht«. 
Seit kurzem wissen wir von den engen Verbindungen des am 10.9. 1993 verstorbenen 
Theodor Maunz'9 zu der •• Deutschen Nationalzeitung« und ihrem Verleger (und 
DVU-Vorsitzenden) Dr. Gerhard FreyJo. Die zahlreichen politischen Beiträge in der 
Nationalzeitung hatte Maunz vorsichtshalber nicht gezeichnet. Schließt sich hier ein 

Kreis? 

Seit 1949 Oberlandesgenchtsr.t, .rbeitete er In Bamberg eng mit Thom.s Dehler, dem OLG-Prasiden­
ten, zusammen. Als Dehler unter Adenauer J usuzminis ter wurde, ging auch Geiger nach Bonn und 
ubernahm das Verfassungsreferat. Nebenbei lehrte er an der Universitat Wurzburg. Im Oktober 1950 
wurde er zum BundeSrIchter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe berufen; ein Jahr spater wechselte er ins 
Bundesverfassungsgencht am sei ben Ort. Viele ri chtungsweisende Urteile tragen die Handschrift dieses 
großen Juristen. So billigte zwar der Zweite Senat des hochsten deutschen Gerichts unter der Mitwirkung 
Geigers 1973 den sogenannten Grundvertrag mll der ,DDR<. Aber in der Urte,lsbegrundu ng erfuhr der 
Vertrag eine streng verfassungskonforme Auslegung, derzufolge das Deutsche Re,ch in den Grenzen von 
'9}7 fortbesteht. Insofern war die Ablehnung der bayerischen Normenkontrollkl.ge ein Pyrrhussieg fur 
die Regierung Brandt/ Scheel. Das seine Urheber entlarvende Wort vom 'JurlStischen Formelkram< kam 
auf. 
Seit 1977 lebt Pro fessor Geiger, der in vorbildhcher WeISe dem Rechtsstaat diente, im wohlverdienten 
Ruhestand. Mögen ihm noch viele Jahre in Gesundheit und voller geistiger Aktivaat vergönnt sein !. 
Deutsche National-Zeitung v. I. 6.1984. 

29 Zur Lebensgeschichte von Maunz vgl. Michael Stolleis, KJ '99}, S. }9} H. 
}o Geiger wiederum hatte mitgewlrkt.n dem Beschlu ß des BVerfG vom 2.7 . '974 (BVerfGE }8, 2}), durch 

den der gegen Frey und die Deutsche National-Zeitung gerichtete Antrag der Bundesregierung zuru ck­
gewiesen wurde. Be, semen regelmaßigen Treffen mit Frey hatte Maunz seinen Freund insbesondere auch 
in diesem Verfahren beratend zur Se'te gestanden (so Frey In Deutsche National-Zeitung v. 
24· 9· '99 }). 
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